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Allgemeine Geschäftsbedingungen Bertrandt  
 

§ 1 Allgemeines - Anwendungsbereich  
 
1. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestand-
teil und gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren 
Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich und schriftlich ihrer Gel-
tung zugestimmt. Wir erkennen abweichende Bedingungen auch dann 
nicht an, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden den Auftrag 
vorbehaltlos ausführen. 
2. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, soweit es sich 
beidseitig um ein Handelsgeschäft handelt, auch für alle künftigen Ge-
schäfte mit dem Kunden. Maßgeblich ist die jeweils bei Vertrags-
schluss geltende Fassung.  
3. Vereinbarungen, die wir abweichend oder ergänzend zu den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit dem Kunden getroffen 
haben, gehen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor, sofern 
diese zwischen den Parteien schriftlich vereinbart wurden. Mündli-
che Vereinbarungen sind nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich bes-
tätigt haben.  
 

§ 2 Angebote – Beginn mit der Auftragsdurchführung  
 
1. Unsere Angebote sind freibleibend, es sei denn, es ist aus-
drücklich etwas anderes angegeben.  
2. Auch Aufträge, die uns der Kunde mündlich erteilt, sind bin-
dend. Ein Auftrag gilt als erteilt, wenn wir vor einer Einigung über 
alle Punkte eines Auftrages in Kenntnis des Kunden mit der Auf-
tragsdurchführung beginnen, ohne dass der Kunde widerspricht. § 
632 BGB gilt entsprechend.  
 

§ 3 Preise – Preisanpassungen – Vorschuss 
 
1. Unsere Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer wird in gesetz-
lich vorgeschriebener Höhe gesondert in Rechnung gestellt.  
2. Zusätzliche Lieferungen/Leistungen werden gesondert berechnet. 
3. Wir behalten uns bei Dauerschuldverhältnissen sowie bei Leistun-
gen, die später als sechs Wochen nach Vertragsschluss zu erbringen 
sind, das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn 
nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhö-
hungen, z. B. aufgrund von Tarifabschlüssen, eintreten. Die Änderung 
werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen.  
4. Wir sind berechtigt, vor Auftragsausführung einen angemessenen 
Vorschuss zu verlangen. 
 

§ 4 Zahlungsbedingungen 
 
1. Die vereinbarte Vergütung ist innerhalb von 14 Tagen nach Rech-
nungserhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig.  
2. Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn der Kunde nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach Rechnungserhalt schriftlich wider-
spricht. 
3. Zur Entgegenahme von Wechseln, Schecks oder Eigenakzepten 
sind wir nicht verpflichtet; die Entgegenahme erfolgt in jedem Falle nur 
erfüllungshalber. Der Kunde trägt alle Wechsel- und Diskontspesen; 
sie sind sofort in bar zu zahlen.  
4. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, entgegen-
genommene Wechsel vor Verfall zurückzugeben und sofortige Barzah-
lung zu fordern. Im übrigen gelten die gesetzlichen Verzugsregelun-
gen. 
 

§ 5 Ausführung der Aufträge  
 
1. Der Kunde ist verpflichtet, uns vor Auftragserteilung alle Gesetze, 
Normen und sonstige Vorschriften zu nennen, auf deren Basis er die 
Erbringung des Leistungsgegenstandes wünscht. Der Kunde wird uns 
zudem vor Auftragserteilung alle Daten, Unterlagen und sonstige In-
formationen auf Wunsch in schriftlich verkörperter Form zur Verfügung 
stellen, die bei der Erstellung des Leistungsgegenstandes berücksich-
tigt werden sollen.  
2. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsgegenstandes kön-
nen selbst vor Fertigstellung des Leistungsgegenstandes nur einver-
nehmlich vereinbart werden. Die vereinbarten Lieferzeiten verschieben 

sich mindestens um die Zeit, die für die Erbringung der Änderungen 
notwendig sind.  
3. Der Kunde verpflichtet sich, für die Änderungen einen schriftlichen 
Auftrag zu erteilen. Beide Parteien werden sich über die Höhe der er-
gänzenden Vergütung einigen. Wir haben das Recht, die Arbeit an 
dem gesamten Leistungsgegenstand bis zur Einigung über die Höhe 
der ergänzenden Vergütung und die schriftliche Bestellung einzustel-
len. Alle vereinbarten Termine verschieben sich mindestens um die 
Dauer der Einstellung der Arbeit.  
4. Liefer- und Leistungszeiten sind einvernehmlich zu vereinba-
ren.  
5. Lieferungen erfolgen „ab Werk“. Die gesetzlichen Bestimmungen 
für den Übergang der Leistungs- und Vergütungsgefahr gelten ent-
sprechend, wenn wir die Ware innerhalb desselben Ortes bzw. mit 
Fahrzeugen von Unternehmen der Bertrandt- Gruppe versenden.  
6. Wir sind, soweit dies für den Kunden zumutbar ist, zu Teillieferun-
gen und -leistungen sowie zu einer Leistungserbringung vor Fälligkeit 
berechtigt, für die Teilrechnungen oder Schlussrechnungen gestellt 
werden können.  
 

§ 6 Gewährleistung  
 
1. Die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten setzt voraus, 
dass der Kunde seinen Untersuchungs- und Rügepflichten gem. § 377 
HGB unverzüglich, ordnungsgemäß und schriftlich nachgekommen ist. 
Schlechtleistungen, für die § 377 HGB nicht gilt, sind innerhalb einer 
Ausschlussfrist von einer Kalenderwoche ab Erkennbarkeit der 
Schlechtleistung anzuzeigen, spätestens aber ein Jahr nach Verjäh-
rungsbeginn. Rügen bzw. Mängelanzeigen müssen schriftlich erfolgen. 
2. Wegen eines unerheblichen Mangels stehen dem Kunden keine 
Rechte zu. Im übrigen kann der Kunde nur Nacherfüllung verlangen, 
das Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder Ersatzlieferung steht 
dabei uns zu. § 635 Abs. 3 BGB bleibt unberührt. Schlägt die Nach-
besserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages 
verlangen.  
3. Fehler eines Produkts, die auf mangelnde Befolgung von Betriebs- 
oder Wartungsanweisungen zurückgehen, auf gebrauchswidrigen Än-
derungen an dem Produkt beruhen oder durch die Verwendung von 
Teilen oder Verbrauchsmaterialien verursacht werden, die nicht den 
Originalspezifikationen entsprechen, begründen keinen Mangel.  
4. Alle Gewährleistungsansprüche des Kunden nach § 634 BGB ver-
jähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbe-
ginn.  
 

§ 7 Rücktritt, Kündigung 
 
1. Dem Kunden steht kein gesetzliches Rücktrittsrecht wegen einer 
nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachten Leistung zu, wenn wir die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten haben. 
2. Abs. 1 gilt nicht, wenn sich aus besonderen Vereinbarungen (z.B. 
Fixgeschäft) ein verschuldensunabhängiges Rücktrittsrecht des Kun-
den ergibt. Weiter gilt Abs. 1 nicht bei einem Mangel des Produkts; in 
diesem Fall gelten die gesetzlichen Regelungen, soweit in den vorlie-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts abweichend gere-
gelt ist.  
3. Kündigt der Kunde den Vertrag, so haben wir grundsätzlich An-
spruch auf die vereinbarte Vergütung abzüglich unserer aufgrund der 
Beendigung des Auftrages ersparten Aufwendungen.  
 

§ 8 Haftung 
 
1. Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.  
2. Der Haftungsausschluss gemäß Abs. 1 gilt nicht im Falle vorsätzli-
chen und grob fahrlässigen Handelns, für Ansprüche aus einer Garan-
tie, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit.  
3. Der Haftungsausschluss gilt auch nicht bei leicht fahrlässiger Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten. In diesem Fall ist die Haftung 
jedoch auf den Ersatz des bei Vertragsschluss vorhersehbaren, typi-
schen Schadens beschränkt.  
4. Besteht der Leistungsgegenstand in einer Konstruktion, so schei-
den Mangelfolgeschäden dann aus, sobald der Kunde auf der Basis 
der von uns erbrachten Leistung die Herstellung entsprechender Werk-
zeuge o.ä. veranlasst oder gleichstehende Handlungen vorgenommen 
hat.  
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5. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung unserer Arbeitnehmer, Organe, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 

§ 9 Rechte Dritter 
 
1. Der Kunde steht dafür ein, dass – wenn wir den Auftrag nach 
seinen Vorgaben ausführen – dies keine Rechte Dritter verletzt.  
2. Werden wir von einem Dritten wegen einer Verletzung seiner 
Rechte in Anspruch genommen, so ist der Kunde verpflichtet, uns 
von diesen Ansprüchen freizustellen. Die Freistellungspflicht be-
zieht sich auch auf alle Aufwendungen, die uns im Zusammenhang 
mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise 
erwachsen. 
 

§ 10 Eigentumsvorbehalt 
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren 
bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit 
dem Kunden vor. Bei einem etwaigen Kontokorrentsaldo behalten wir 
uns das Eigentum vor, bis der Saldo ausgeglichen ist; bei der Entge-
genahme von Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlösung. 
2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 
die Ware zurückzunehmen.  
3. Der Kunde ist berechtigt, die von uns gelieferte Ware im ordentli-
chen Geschäftsgang und ohne Vereinbarung eines Abtretungsaus-
schlusses weiterzuverkaufen. Er tritt uns bereits jetzt seine Forderung 
aus der Weiterveräußerung mit allen Nebenrechten bis zur Höhe der 
Forderung des Faktura- Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) 
ab; bei Kontokorrentabreden des Kunden mit dem Dritten gilt dies ent-
sprechend für den Saldoanspruch aus dem Kontokorrent. Zur Einzie-
hung der abgetretenen Forderung bleibt der Kunde auch nach der Ab-
tretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuzie-
hen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forde-
rung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zah-
lungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahren gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 
dies der Fall, verpflichtet sich der Kunde, uns die abgetretenen Forde-
rungen und deren Schuldner bekannt zu geben und alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen 
auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.  
4. Eine Verarbeitung oder Umbildung gelieferter Ware durch den 
Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kauf-
sache (Fakturaendbetrag einschließlich MWSt.) zu den anderen verar-
beiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verar-
beitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter 
Vorbehalt gelieferte Ware.  
5. Sind bei der Lieferung von Waren in das Ausland im Einfuhrstaat 
zur Wirksamkeit des Eigentumsvorbehalts bestimmte Maßnahmen er-
forderlich, so hat der Kunde hierauf hinzuweisen und solche Maßnah-
men auf seine Kosten durchzuführen. Lässt das Recht des Einfuhr-
staates einen Eigentumsvorbehalt nicht zu, gestattet es uns aber, an-
dere Rechte an den Waren vorzubehalten, so können wir alle Rechte 
dieser Art ausüben. Sofern eine gleichwertige Sicherung der Ansprü-
che dadurch nicht erreicht wird, ist der Kunde verpflichtet, uns auf sei-
ne Kosten andere Sicherheiten an der gelieferten Ware oder sonstige 
Sicherheiten zu verschaffen.  
6. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware we-
der verpfänden noch sicherheitshalber übereignen und hat uns Pfän-
dungen, die auf Betreiben Dritter erfolgt sind, unverzüglich anzuzeigen. 
7. Wir verpflichten uns, uns zustehende Sicherheiten auf Verlangen 
des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % über-
steigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
 

§ 11 Untervergabe der Leistung 
 
Wir sind berechtigt, für die Leistungserbringung Dritte einzuschalten 
und den Auftrag ganz oder teilweise unter zu vergeben, sofern schutz-
würdige Interessen des Kunden dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
 

 

§ 12 Vermögensverschlechterung des Kunden 
 
1. Werden uns nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt, die die 
Zahlungsfähigkeit des Kunden in Frage stellen, sind wir berechtigt, vor 
der weiteren Ausführung des Auftrages volle Zahlung oder entspre-
chende Sicherheitsleistung zu verlangen bzw. nach Setzung einer an-
gemessenen Frist für die volle Zahlung oder Sicherheitsleistung vom 
Vertrag zurückzutreten. 
2. Tatsachen, die die Zahlungsfähigkeit des Kunden in Frage stellen, 
sind insbesondere nachhaltige Pfändungen oder sonstige Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen und die Beantragung der Eröffnung eines In-
solvenzverfahren. 
 

§ 13 Höhere Gewalt 
 
1. Ist eine Lieferung/Leistung aufgrund höherer Gewalt, insbesondere 
aufgrund von Rohstoff-, Energie- und Arbeitskräftemangel, Arbeits-
kämpfen, gravierenden Transportstörungen, unverschuldeten oder un-
vorhersehbaren Betriebsstörungen, uns nicht zurechenbaren behördli-
chen Maßnahmen, Pandemien oder sonstigen von uns nicht zu vertre-
tenden Ereignissen nicht möglich, sind wir zur Lieferung/Leistung nicht 
verpflichtet, solange das Leistungshindernis andauert.  
2. Dauern die Hindernisse gemäß Abs. 1 mehr als 4 Monate an, 
haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Ver-
tragserfüllung in Folge des Hindernisses für uns kein Interesse 
mehr hat. Auf Verlangen des Käufers werden wir nach Ablauf der 
Frist erklären, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer angemes-
senen Frist unsere Leistungspflichten erfüllen. 
 

§ 14 Geheimhaltung 
 
Nur ausdrücklich vom Auftraggeber schriftlich als geheimhaltungsbe-
dürftig bezeichnete Daten, Pläne und sonstige Unterlagen sowie In-
formationen unterfallen einer evtl. zwischen den Parteien vereinbarten 
Geheimhaltungsverpflichtung. Werden Informationen vom Auftragge-
ber mündlich offenbart, so muss innerhalb von 10 Tagen nach Offen-
barung eine schriftlichen Einstufung der Informationen als geheimhal-
tungsbedürftig nachfolgen. Die Geheimhaltungspflicht beginnt im Zwei-
fel ab Zugang des Schriftstücks, die Verpflichtung besteht für einen 
Zeitraum von drei Jahren.  
 

§ 15 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte –  
Anwendbares Recht, Gerichtsstand  

 
1. Der Kunde ist zur Aufrechnung und zur Geltendmachung der §§ 
273, 320 BGB nur befugt, wenn seine Gegenansprüche entweder un-
bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.  
2. Für alle Rechtsbeziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht. 
Das Übereinkommen über den internationalen Warenkauf (CISG) fin-
det keine Anwendung. 
3. Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch berechtigt, 
stattdessen auch am Sitz des Kunden zu klagen.  
 

§ 16 Schlussbestimmung 
 
Sollte ein Punkt des mit dem Lieferanten abgeschlossenen Vertrages 
oder/und dieser Bedingungen unwirksam sein oder ihre Rechtswirk-
samkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird die Gültigkeit 
der Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. Das gleiche gilt, soweit 
sich heraus stellen sollte, dass der Vertrag oder diese Bedingungen 
eine Lücke enthalten. Anstelle der unwirksamen, undurchführbaren 
Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, die dem am 
nächsten kommt, was diese Parteien gewollt haben oder nach dem 
Sinn und Zweck gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss des Vertrages 
bzw. dieser Bedingungen oder bei der späteren Aufnahme einer Be-
stimmung den Punkt bedacht hätten. Dies gilt auch, wenn die Unwirk-
samkeit einer Bestimmung auf einen in dem Vertrag oder den Bedin-
gungen vorgeschriebenen Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Ter-
min) beruht; es soll dann ein dem Gewollten möglichst nahe kommen-
des rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) 
als vereinbart gelten. 


